
1. Name und Anschrift der Zertifizierungsorganisation

1.1 Name: TÜV NORD Umweltschutz GmbH & Co. KG

1.2 Straße: Große Bahnstraße  31

1.3 Staat: DE Bundesland: HH

Postleitzahl: 22525

Ort: Hamburg

4. Name und Anschrift des Entsorgungsfachbetriebes (Hauptsitz):

4.1    Name: Bodenkontor Steinhöhe GmbH

4.2    Straße: Industriepark  6a

4.3    Staat: DE Bundesland: NI

   Postleitzahl: 27777 Ort: Ganderkesee

4.4 Eintrag in das Handels-, Vereins- oder Genossenschaftsregister (sofern ein Eintrag erfolgt ist):

Registernummer (HRA, HRB etc.): HRB 204720  Registergericht: Oldenburg (Oldenburg)

3. Angaben zum Zertifikat

3.1    Nummer des Zertifikats (durch die Zertifizierungsorganisation frei zu vergeben): 222ZEB110

3.2    Erstmalige Zertifizierung  oder Folgezertifizierung 

3.3 Vorgangsnummer (soweit von der Behörde erteilt): ZZBT005004155001

3.4 Das Zertifikat beinhaltet 1 Anlage(n).

3.5  Das Zertifikat wird nur für einen bestimmten Betriebsteil erteilt (siehe Anlage(n) 

3.6  Das Zertifikat wird nur für bestimmte Abfallarten, Tätigkeiten oder Standorte erteilt (siehe Anlage(n) 

3.7 Das Zertifikat ist gültig bis zum 24.05.2024

5. Der Betrieb ist berechtigt, im Hinblick auf die in der Anlage zu diesem Zertifikat genannten Standorte, Tätigkeiten und 

Abfallarten das Überwachungszeichen der obengenannten technischen Überwachungsorganisation oder Entsorgergemeinschaft 

und die Bezeichnung

„Entsorgungsfachbetrieb“
gemäß § 56 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes in Verbindung mit der Entsorgungsfachbetriebeverordnung zu führen.

6. Prüfungsdatum:
20.10.2022

7. Sachverständiger, der die Überprüfung durchgeführt hat:

7.1 Name: Hausigk Vorname: Olaf

7.2 Unterschrift (nur für die Ausstellung in Papierform):

8. Ausstellungsdatum:
25.11.2022

9. Leiter/Leiterin der Zertifizierungsorganisation:

9.1 Name: Hartmann Vorname: Sebastian

9.2 Unterschrift (nur für die Ausstellung in Papierform):

Zertifikat
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: C4P6000003
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: C4P6000003
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 1 zum Zertifikat mit der Nummer ZZBT005004155001 / 222ZEB110
Name des Entsorgungsfachbetriebs: Bodenkontor Steinhöhe GmbH

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Bodenkontor Steinhöhe GmbH Mineralstoffdeponie Haschenbrok
      1.2 Straße:Krumlander Straße   100
      1.3 Staat: DE Bundesland: NI Postleitzahl:26197 Ort: Großenkneten

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
Mineralstoffdeponie der Deponieklasse I (DK I)
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

010101 Abfälle aus dem Abbau von metallhaltigen Bodenschätzen

010102 Abfälle aus dem Abbau von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen

010408 Abfälle von Kies- und Gesteinsbruch mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen

010409 Abfälle von Sand und Ton

010413 Abfälle aus Steinmetz- und -sägearbeiten mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 
fallen

100101 Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme von Kesselstaub, der 
unter 10 01 04 fällt

100105 Reaktionsabfälle auf Calciumbasis aus der Rauchgasentschwefelung in fester Form

100115 Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der Abfallmitverbrennung mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 14 fallen

100202 unbearbeitete Schlacke

100208 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 02 07 fallen

100903 Ofenschlacke

100906 Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 05 
fallen

100907* gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande nach dem Gießen

100908 Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 07 
fallen

101006 Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 05 
fallen

101007* gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande nach dem Gießen

101008 Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 07 
fallen

101103 Glasfaserabfall

101112 Glasabfall mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 11 11 fällt

101113* Glaspolier- und Glasschleifschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten

101114 Glaspolier- und Glasschleifschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 11 13 fallen

101208 Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und Steinzeug (nach dem Brennen)

101311 Abfälle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe auf Zementbasis mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 10 13 09 und 10 13 10 fallen

101314 Betonabfälle und Betonschlämme

120116* Strahlmittelabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten

120117 Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16 fallen

120121 gebrauchte Hon- und Schleifmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 20 fallen

161101* Auskleidungen und feuerfeste Materialien auf Kohlenstoffbasis aus metallurgischen 
Prozessen, die gefährliche Stoffe enthalten

161102 Auskleidungen und feuerfeste Materialien auf Kohlenstoffbasis aus metallurgischen 
Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 01 fallen

161103* andere Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen Prozessen, die 
gefährliche Stoffe enthalten
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Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

161104 andere Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen Prozessen mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 03 fallen

161105* Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Prozessen, die 
gefährliche Stoffe enthalten

161106 Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Prozessen mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 05 fallen

170101 Beton

170102 Ziegel

170103 Fliesen und Keramik

170106* Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die 
gefährliche Stoffe enthalten

siehe separates Beiblatt

170107 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 
01 06 fallen

170301* kohlenteerhaltige Bitumengemische siehe separates Beiblatt

170302 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen

170503* Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten siehe separates Beiblatt

170504 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen

170505* Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält siehe separates Beiblatt

170506 Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt

170507* Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält siehe separates Beiblatt

170508 Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt

170601* Dämmmaterial, das Asbest enthält

170603* anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche Stoffe enthält siehe separates Beiblatt

170604 Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt

170605* asbesthaltige Baustoffe

170801* Baustoffe auf Gipsbasis, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind siehe separates Beiblatt

170802 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen

170903* sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich gemischte Abfälle), die gefährliche Stoffe 
enthalten

siehe separates Beiblatt

170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 
02 und 17 09 03 fallen

190111* Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken, die gefährliche Stoffe enthalten

190112 Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 11 
fallen

191209 Mineralien (z.B. Sand, Steine)

191301* feste Abfälle aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten

191302 feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 01 
fallen

191303* Schlämme aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten

191304 Schlämme aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 03 
fallen

200202 Boden und Steine
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Beiblatt Einschränkungen/Bemerkungen 1 zum Zertifikat mit der Nummer ZZBT005004155001 / 222ZEB110

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Einschränkungen/Bemerkungen

170106* J = mit herkunftsabhängig einheitlicher Art der Belastung kann das zuständige Staatliche Gewerbeaufsichtsamt abweichend vom sonstigen Verfahren in 

der Deponiezulassung regeln, dass die Einzelfallzustimmung entfällt, wenn die Einhaltung des entsprechenden Zuordnungswertes im 

Annahmeverfahren gem. § 8 DepV sichergestellt wird.

170301* J = mit herkunftsabhängig einheitlicher Art der Belastung kann das zuständige Staatliche Gewerbeaufsichtsamt abweichend vom sonstigen Verfahren in 

der Deponiezulassung regeln, dass die Einzelfallzustimmung entfällt, wenn die Einhaltung des entsprechenden Zuordnungswertes im 

Annahmeverfahren gem. § 8 DepV sichergestellt wird.

170503* J = mit herkunftsabhängig einheitlicher Art der Belastung kann das zuständige Staatliche Gewerbeaufsichtsamt abweichend vom sonstigen Verfahren in 

der Deponiezulassung regeln, dass die Einzelfallzustimmung entfällt, wenn die Einhaltung des entsprechenden Zuordnungswertes im 

Annahmeverfahren gem. § 8 DepV sichergestellt wird.

170505* J = mit herkunftsabhängig einheitlicher Art der Belastung kann das zuständige Staatliche Gewerbeaufsichtsamt abweichend vom sonstigen Verfahren in 

der Deponiezulassung regeln, dass die Einzelfallzustimmung entfällt, wenn die Einhaltung des entsprechenden Zuordnungswertes im 

Annahmeverfahren gem. § 8 DepV sichergestellt wird.

170507* J = mit herkunftsabhängig einheitlicher Art der Belastung kann das zuständige Staatliche Gewerbeaufsichtsamt abweichend vom sonstigen Verfahren in 

der Deponiezulassung regeln, dass die Einzelfallzustimmung entfällt, wenn die Einhaltung des entsprechenden Zuordnungswertes im 

Annahmeverfahren gem. § 8 DepV sichergestellt wird.

170603* J = mit herkunftsabhängig einheitlicher Art der Belastung kann das zuständige Staatliche Gewerbeaufsichtsamt abweichend vom sonstigen Verfahren in 

der Deponiezulassung regeln, dass die Einzelfallzustimmung entfällt, wenn die Einhaltung des entsprechenden Zuordnungswertes im 

Annahmeverfahren gem. § 8 DepV sichergestellt wird.

170801* J = mit herkunftsabhängig einheitlicher Art der Belastung kann das zuständige Staatliche Gewerbeaufsichtsamt abweichend vom sonstigen Verfahren in 

der Deponiezulassung regeln, dass die Einzelfallzustimmung entfällt, wenn die Einhaltung des entsprechenden Zuordnungswertes im 

Annahmeverfahren gem. § 8 DepV sichergestellt wird.

170903* J = mit herkunftsabhängig einheitlicher Art der Belastung kann das zuständige Staatliche Gewerbeaufsichtsamt abweichend vom sonstigen Verfahren in 

der Deponiezulassung regeln, dass die Einzelfallzustimmung entfällt, wenn die Einhaltung des entsprechenden Zuordnungswertes im 

Annahmeverfahren gem. § 8 DepV sichergestellt wird.
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